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- die Erhöhung der vernehmungstaktischen und vernehmungspsy
chologischen Fähigkeiten der Untersuchungsführer,

- die Befähigung zur tatbestandsmäßigen Sachverhaltsaufklärung 
sowie zur exakten Dokumentierung von Untersuchungsergebnissen,

- die Verstärkung der Anleitung und Kontrolle zur Erhöhung der 
politischen Wirksamkeit, der konsequenten und differenzier
ten Rechtsanwendung und zur effektiveren Bearbeitung der Er
mittlungsverfahren.

Die Verbesserung der Untersuchungs- und Vernehmunqsplanunq als 
wichtige Methode der effektiven Vorgangsbearbeitung war er
neut ein Schwerpunkt der Leitungstätigkeit sowie der Bildungs
und Erziehungsarbeit in den Kollektiven. Es wurde erkannt, 
daß ihre Qualifizierung eine wichtige Voraussetzung für die 
.Effektivierung der Untersuchungsarbeit insgesamt sowie für 
die Erhöhung der Eigenverantwortung jedes Untersuchungsfüh
rers darstellt. Gleichzeitig wird sie immer mehr vom Objekt 
zum Instrument der Anieitungs- und Kontrolltätigkeit der Referats 
leiter und stellt damit eine wichtige Voraussetzung für die 
konsequente Durchsetzung des Prinzips der beschleunigten Be
arbeitung von Ermittlungsverfahren dar.

Der zahlenmäßige Vergleich der fristgemäßen Bearbeitung von 
Ermittlungsverfahren mit dem Vorjahr, verdeutlicht, daß die 
positiven Ergebnisse erneut erreicht werden konnten.

Ermittlungsverfahren 
abgeschlossen in 1986 1985

1 Monat 35 % 30 %
2 Monaten 52 % 54 %
3 Monaten 7 % 10 %
über 3 Monaten <T> £2 6 %
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